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Bitte wenden!

PLZ Ort

An

das Wahlamt der Stadt/GemeindeANTRAG AUF ERTEILUNG EINES 
EINTRAGUNGSSCHEINS

für das Volksbegehren „Artenvielfalt 
und Naturschönheit in Bayern“ – 
 „Rettet die Bienen“

Im Rathaus!

Ausweis mitnehmen!Im Rathaus!

www.volksbegehren-artenvielfalt.de

Absender und Antragsteller (ersten 
Wohnsitz und Geburtsdatum eintragen):

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Straße   Nr. 



Das Volksbegehren 
„Artenvielfalt & Naturschönheit Bayern“ 
wurde von der ÖDP Bayern initiiert und 
wird inzwischen von einem breiten Bündnis 
unterstützt, u. a. als Hauptträger: 

außerdem von: 
Gregor Louisoder Umweltstiftung, Protect 
the Planet, AbL Bayern (Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft e.V.), LVÖ Bayern 
(Bioland, Naturland, Biokreis, Demeter), Lan-
desverband Bayerischer Imker e. V. und 150 
andere Organisationen.

www.volksbegehren-artenvielfalt.deV.
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Ich beantrage einen Eintragungsschein für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“.

Der Eintragungsschein soll geschickt werden an: 
(falls abweichende Adresse)

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift                                        

Ort, Datum

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ,Ort

Wichtiger Hinweis: Briefwahl ist beim Volksbegehren 
leider nicht möglich. Mit einem Eintragungsschein 
kann man sich aber in einer beliebigen Gemeinde 
Bayerns eintragen, sofern man in Bayern gemäß 
Landeswahlrecht wahlberechtigt ist.

Mit einem Eintragungsschein kann man eine Hilfs-
person mit der Eintragung beauftragen, wenn man 
während der gesamten Eintragungszeit wegen Krank-
heit oder körperlicher Behinderung (auch soweit 
diese Krankheit oder Behinderung altersbedingt ist) 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten 
in der Lage ist, einen Eintragungsraum aufzusuchen. 
Bei anderen als den genannten Gründen (z.B. bei 
urlaubs- oder berufsbedingter Abwesenheit) kann 
eine Hilfsperson mit der Eintragung nicht beauftragt 
werden. 


